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Öffentliche Verkehrsmittel: 
Vom Hbf Buslinie 17  
Bis Haltestelle „Stadtpark 
Wienburg“ 

Mit der DB Richtung  
Gronau oder Rheine  
bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die Post- und 
Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
Nevinghoff 22 
48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 

 

 
Grünes Umweltschutztelefon: 
+49 (0)251 411 - 3300 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 
DE59ZZZ00000094452 

Aktenzeichen: 
54.13.03-230/2022.0255  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Bezirksregierung Münster

Stadt Münster 
Stadthaus 3 
Albersloher Weg 33 
 
48155 Münster 
 
 
 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 256 II - 1. Änderung: Hiltrup - 
BASF-Werksgelände (Glasuritstraße / Dortmund-Ems-Kanal / 
Bahnstrecke Hamm-Emden) 
 
Ihr Schreiben vom 01.08.2022  Az.: ./.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Dezernat 54 –Wasserwirtschaft– der Bezirksregierung Münster hat 
die Unterlagen zu dem oben genannten Vorhaben aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
Bereich Wasserentnahmen, schutzgebiete, -versorgung; Grund-
wasser – Dezernat 54.2 
 
Mögliche Umweltauswirkungen der Bebauungsplanaufstellung auf 
Schutzgüter sollen in einer noch durchzuführenden Umweltprüfung 
untersucht werden. Dieser Umweltbericht ist dann Bestandteil der 
Bebauungsplanbegründung.  
Auf die bestehenden Wasserschutzgebiete Münster-Geist und Hohe 
Ward nördlich bzw. südlich an das Betriebsgelände der BASF 
angrenzend wird vorsorglich hingewiesen. 
 

  
 
 
Bereich Geschäftsstelle Schifffahrtskanäle NRW, Gewässer-
bewirtschaftung stoffliche Belastung/Immisionsanforderungen – 
Dezernat 54.7 
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Es bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bei Bau in 
die Höhe gem. Bebauungsplan-Entwurf.  
Bei einer weiteren Flächenbebauung/-versiegelung ist die 
Bezirksregierung Münster aufgrund der Entwässerungssituation 
abermals zu beteiligen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

 




